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Der Rücktritt von der vollendeten Vorbereitungshandlung

14)Rim, Kwang-Joo*

§26 regelt, daß wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder den 

Erfolgseintritt abgewendet milder bestraft oder straflos wird. Es ist umstritten, ob 

§26 in dem Rücktritt von der vollendeten Vorbereitungshandlung die analoge 

Anwendung findet.

Wenn der Täter von der vollendeten Vorbereitungshandlung zurückrtritt, liegt 

die unvollendete Vorbereitungshandlung vor. Im geltenden Strafrecht liegen aber 

nicht diejenige Vorschriften vor, die nach §29 die Bestrafung der unvollendeten 

Vorbereitungshandlung regeln. §26 läßt sich daher in dem Rücktritt von der 

vollendeten Vorbereitungshandlung von Anfang an nicht die analoge Anwendung 

finden. 

Wenn der Täter nach der Vollendung der Vorbereitungshandlung freiwillig das 

Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung des gezwechkten Vollendungsdelikts 

aufgibt, liegt die vollendete Vorbereitungshandlung vor. §26 regelt im Gegenstand 

der unvollendete Tathandlung derer Stafmß. §26 läßt sich daher in dem Aufgeben 

des Ansetzens zur Tatbestandsverwirklichung gar nicht die analoge Anwendung 

finden.

In dem Fall, daß der Täter nach der Vollendung der Vorbereitungshandlung freiwillig 

das Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung des gezwechkten Vollendungsdelikts 

aufgibt und sich sein Verhalten einer Dienststelle erklärt, §26 läßt sich die unmittelbare 

Anwendung finden. Der Grund dafür liegt darin, daß diejenige Vorschriften, die 

die Sich-Erklärung in bezug auf die einzelne Vorbereitungsdelikte und auf die Jede 

Delikte regeln, liegen im geltenden Strafrecht vor.

* Professor, School of Law in Hanyang University. Ph.D. in Law.
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